
 

 

Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  

Aktionäre, die sich nach den vorgenannten Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet und 

ihr Stimmrecht ausgeübt haben, und deren Bevollmächtigte, haben, unter Verzicht auf das 

Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung (abweichend zu § 245 Nr. 1 AktG), die 

Möglichkeit gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch zu erklären. 

 

Erklärungen sind über das HV-Portal unter der Internetadresse unter 

https://www.sporttotal.com/investor-relations, im Bereich „Hauptversammlung“, dort „HV-

Portal“, zu übermitteln. Die notwendigen Zugangsdaten können der nach Anmeldung 
übersandten Anmeldebestätigung entnommen werden. Erklärungen sind vom Beginn der 

virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung möglich. Die Übermittlung von 

Widersprüchen in anderer Form ist nicht gegeben. 

 


